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ERKLÄRUNG ZUR UNTERNEHMENSPOLITIK IM BEREICH UMWELTSCHUTZ

Die Mitgliedsunternehmen der Flex|N|Gate-Gruppe verpflichten sich, die natürliche Umwelt zu schützen und die 
Umweltauswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit zu minimieren. Dies erreichen sie durch die kontinuierliche Verbesserung ihrer 
Umweltmanagementsysteme zur Steigerung der Umweltleistung. Jedes Mitgliedsunternehmen erfüllt diese Verpflichtungen 
durch die Einhaltung der folgenden Grundprinzipien:

• Einhaltung (und, wo angemessen, Übererfüllung) der wesentlichen Anforderungen aller geltenden 
Umweltgesetze und -vorschriften sowie Erfüllung aller Compliance-Verpflichtungen;

• Befolgung der Normen ISO 14001:2015 beim Betrieb von Umweltmanagementsystemen an jedem 
Produktionsstandort;

• Schulung und Weiterbildung der Mitarbeiter so oft wie angemessen erforderlich, um diese 
Umwelterklärung umzusetzen und deren Erfolg sicherzustellen;

• Verbesserung der Nutzung natürlicher Ressourcen, Reduzierung von Abfall, Einsatz effizienter 
Recyclingverfahren und nachhaltige Bewirtschaftung von Rohstoffen, um die Umweltauswirkungen der 
Herstellung und Nutzung von Produkten zu minimieren;

• Verbesserung der Luftqualität und Begrenzung der Luft- und Treibhausgasemissionen durch die 
Anwendung bewährter Verfahren, wozu unter anderem der Einsatz von Maßnahmen zur 
Luftreinhaltung, die Dekarbonisierung durch Energieeffizienzprojekte und die Nutzung erneuerbarer 
Energien gehören können, soweit dies machbar ist;

• Einhaltung der Anforderungen an die Abwasserableitung und Reduzierung des Wasserverbrauchs;

• Vermeidung von Umweltverschmutzung, Schutz der Umwelt, verantwortungsvoller Umgang mit Strahlung 
(sofern vorhanden), verantwortungsvoller Umgang mit Chemikalien und den damit verbundenen Daten 
sowie Planung für alle vernünftigerweise vorhersehbaren Umweltnotfälle;

• Soweit anwendbar, Berücksichtigung und Verringerung der betrieblichen Auswirkungen auf die biologische 
Vielfalt, den Tierschutz, die Landnutzung, die Entwaldung, die Bodenqualität, Lichtemissionen und 
Lärmemissionen;

• Objektive Messung und Bewertung der Umweltauswirkungen früherer und gegenwärtiger 
Geschäftsaktivitäten sowie regelmäßige Bewertung der Umweltleistung im Lichte dieser Grundsätze; 
und

• Weitergabe dieser Umwelterklärung an alle Flex|N|Gate-Standorte, deren Mitarbeiter, Gemeinden 
und alle anderen interessierten Stakeholder.
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